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Kurzlebige Märkte und Jo-Jo-
Effekte bei den Auftragseingän-
gen zwingen viele Unterneh-
men zu schnellen Personal-
entscheidungen. Vor allem in 
Zeiten des wirtschaftlichen Auf-
schwungs sind versierte Arbeit-
nehmer mit Berufserfahrung 
oftmals Mangelware und ar-
beitsvertragliche Zugeständnis-
se seitens der Arbeitgeber un-
umgänglich. Bei der Einstellung 
neuer, qualifizierter Mitarbeiter 
steht dabei auch regelmäßig 
das Thema „betriebliche Alters-
versorgung“ auf der Agenda 
der Einstellungsgespräche. Eine 
sorgfältige Prüfung etwaiger 
Folgen – wirtschaftlich und 
rechtlich – zahlt sich aus. (Red.)

Emotional erteilte und einer dünnen 
Personaldecke geschuldete betriebliche 
Versorgungszusagen können vor allem 
kleine und mittelständische Unterneh-
men noch nach Jahren als Haftungsbu-
merang treffen. Auch Versäumnisse 
beim Ausscheiden eines Mitarbeiters 
infolge einer arbeitgeber- oder arbeit-
nehmerseitigen Kündigung des Arbeits-
verhältnisses können das Unternehmen 
einholen und zu dauerhaften wirtschaft-
lichen Belastungen führen.

Rechtsbegründung der bAV 
im Unternehmen 

Die Einrichtung einer betrieblichen Al-
tersversorgung (bAV) im Unternehmen 
kann individualrechtlich, zum Beispiel 
als Einzelzusage, oder kollektivrechtlich, 
basierend auf einer tarifvertraglichen 
Bindung des Unternehmens oder einer 
Betriebsvereinbarung mit der Arbeitneh-
mervertretung, erfolgen.

Die kollektivrechtliche Begründung ei-
ner bAV im Unternehmen sichert der 
Geschäftsleitung nicht in allen Fällen die 

Rückzugsmöglichkeit auf zum Beispiel 
eine tarifvertragliche Bindung, da für 
bestimmte, vor allem in Führungsposi-
tionen tätige, Mitarbeiter tarifvertragliche 
Regelungen oftmals keine Anwendung 
finden. In diesen Fällen, wie auch in 
Unternehmen ohne tarifvertragliche 
Bindung beziehungsweise ohne Arbeit-
nehmervertretung, erfolgt die Einrich-
tung betrieblicher Versorgungszusagen 
individualrechtlich auf der Grundlage 
einer Einzel- oder, bei Umschreibung 
von Personengruppen beziehungswei-
se der ganzen Arbeitnehmerbeleg-
schaft, einer ausdrücklichen vertragli-
chen Einheitsregelung beziehungsweise 
einer Gesamtzusage. Ein Rechtsan-
spruch von Mitarbeitern auf eine bAV 
kann sich jedoch auch aus betrieblicher 
Übung oder einem Verstoß gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz herleiten 
lassen. Vor allem fahrlässige Verstöße 
gegen das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) sind in vielen Unter-
nehmen zu beobachten.

Haftung des Arbeitgebers 
für die Leistungserfüllung

Vor allem in kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen erfolgt der Um-
gang mit beziehungsweise die Zusage 
von betrieblichen Versorgungsleistungen 
oftmals in einer Laissez-faire-Manier. Vor 
der Übernahme bestehender Versor-
gungsverpflichtungen von dem vorheri-
gen Arbeitgeber des neuen Mitarbeiters 
oder der schnellen Einrichtung einer 
Direktversicherung zugunsten des Ar-
beitnehmers sollte die Geschäftsleitung 
bedenken, dass das Unternehmen für 
die Erfüllung der zugesagten Leistungen 
einsteht (§ 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG). 
Die schlichte Zusage von Versicherungs-
vermittlern, dass mit dem Abschluss 
oder der Übernahme von zum Beispiel 
einer Direktversicherung oder einer Pen-
sionskassenversorgung alle Versorgungs-
leistungen versicherungsförmig abgesi-

chert sind, bewahrheitet sich leider nicht 
in allen Fällen. An dieser Stelle sollte der 
Arbeitgeber beachten, dass sich eine 
Leistungsforderung seines Arbeitneh-
mers gegen sein Unternehmen und 
nicht gegen den Versicherer oder den 
Versorgungsträger richtet. Die Einrich-
tung einer neuen Versorgungszusage 
steht dabei der von einem anderen Ar-
beitgeber übernommenen Versorgungs-
zusage gleich, da die Übernahme von 
zum Beispiel einer Direktversicherung 
durch den neuen Arbeitgeber haftungs-
befreiend für den bisherigen Arbeitge-
ber erfolgt (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG; 
siehe auch Kempers et al., BetrAVG, 4. 
Aufl. 2010, § 4 Rz. 16). Am Beispiel der 
in kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen sehr häufig anzutreffenden 
Direktversicherung sollen mögliche Stör-
fälle verdeutlicht werden.

Direktversicherung 
nach § 40b a. F. EStG

Nachdem die Anwartschaftslaufzeiten 
von Direktversicherungen durchaus 
mehrere Jahrzehnte betragen können, 

Mitarbeiterwechsel im Unternehmen

Die Fallstricke für die betriebliche 
Altersversorgung erkennen
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wird die Unternehmensführung oder 
Personalleitung bei der Einstellung neu-
er Mitarbeiter regelmäßig mit „alten“ 
Direktversicherungen nach § 40b a. F. 
EStG konfrontiert. Dieser bei Arbeitneh-
mern sehr beliebte Durchführungsweg 
der bAV sichert den versorgungsberech-
tigten Mitarbeitern nicht nur in der Leis-
tungsphase die vorteilhafte Anteilsbe-
steuerung der Altersrenten (§ 22 Nr. 1 
Satz 3 a) bb) EStG). Wurde der Versi-
cherungsvertrag vor dem 1. Januar 
2005 eingerichtet, kann der versor-
gungsberechtigte Mitarbeiter unter der 
Maßgabe einer Mindestvertragsdauer 
von zwölf Jahren beziehungsweise ei-
ner Mindestbeitragszahlungsdauer von 
fünf Jahren in der Regel auch auf eine 
steuerfreie Kapitalleistung optieren. Ei-
ne Einrichtung von Direktversicherun-
gen nach altem Recht (§ 40b a. F. 
EStG) ist auch nach dem 31. Dezember 
2004 noch möglich, wenn eine Versor-
gungszusage für diesen Durchführungs-
weg vor dem 1. Januar 2005 erteilt 
wurde. 

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass 
auch bei nach dem 31. Dezember 
2004 nach § 40b a. F. EStG eingerich-
teten Direktversicherungen die Pau-
schalbesteuerung der Anwartschaftsbei-
träge sowie eine sozialabgabenfreie 
Umwandlung beziehungsweise Abfüh-
rung von Entgeltanteilen aus Sonder-
zahlungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 SvEV) 
rechtlich flankiert werden. Bei Auszah-
lung der Versorgungsleistungen als ein-
malige Kapitalleistung unterliegt diese 
jedoch der ab 1. Januar 2005 gültigen 
steuerrechtlichen Regelung für Einkünf-
te aus Kapitalvermögen im Sinne von 
§ 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG.

Sofern das Unternehmen eine Direkt-
versicherung nach § 40b a. F. EStG vom 
bisherigen Arbeitgeber des neuen Mit-
arbeiters schuldbefreiend zur Fortfüh-
rung übernimmt, sind die besonderen 
Aufzeichnungs- und Mitteilungspflichten 
im Rahmen der betrieblichen Altersver-
sorgung im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 2 
LStDV zwingend zu beachten. In die-
sem Zusammenhang muss der neue 
Arbeitgeber vom bisherigen Arbeitgeber 
des Mitarbeiters eine Bestätigung ein-
holen, dass die Versorgungszusage vor 
dem 1. Januar 2005 erteilt und bis zur 
Übernahme nicht als Versorgungszusa-
ge im Sinne von § 3 Nr. 63 Satz 3 EStG 
behandelt wurde. Gleichzeitig sollte von 

dem neuen Mitarbeiter eine Verzichts-
erklärung auf die Anwendung der steu-
erlichen Förderung nach § 3 Nr. 63 
EStG eingeholt werden, sofern die zur 
Fortführung übernommene Direktversi-
cherung dieser steuerlichen Förderung 
zugeführt werden könnte. Auch beim 
Ausscheiden eines Mitarbeiters oblie-
gen der zuständigen Personalabteilung 
verpflichtende Meldungen an das Ver-
sicherungsunternehmen beziehungs-
weise – im Fall anderer Durchführungs-
wege – an den Versorgungsträger. Eine 
unzureichende Umsetzung dieser Auf-
zeichnungs- und Mitteilungspflichten 
kann bei einer Lohnsteuerprüfung zur 
Aberkennung der Pauschalbesteuerung 
der Anwartschaftsbeiträge durch das 
zuständige Betriebsstättenfinanzamt 
führen. 

Schutz bei Berufsunfähigkeit 
per Direktversicherung

In den letzten Jahren wurde von eini-
gen Versicherungsunternehmen die 
Absicherung von Berufsunfähigkeitsrisi-
ken über eine Direktversicherung gegen 
Entgeltumwandlung beworben. Die 
Einrichtung oder die Übernahme einer 
derartigen Versorgungsverpflichtung 
kann für den Arbeitgeber im Berufsun-
fähigkeits-Leistungsfall sehr schnell zu 
einer Haftungsfalle mutieren. Sofern 
das Unternehmen seinem Arbeitneh-
mer ein Leistungsversprechen für den 
Fall einer möglichen Berufsunfähigkeit 

erteilt, muss die Versorgungszusage 
nicht nur auf die tariflichen Inhalte der 
korrespondierenden Direktversicherung, 
sondern unter Umständen auch auf 
individuelle vertragliche Vereinbarungen 
mit dem Versicherungsunternehmen 
abgestellt werden. 

Im Betriebsrentengesetz hat der Ge-
setzgeber die Möglichkeit einer Zusage 
von Versorgungsleistungen für den Fall 
der Invalidität des Arbeitnehmers aus-
drücklich erwähnt (§ 1 Abs. 1 Satz 1 
BetrAVG). Eine inhaltliche Definition des 
Begriffs der Invalidität findet sich im 
Gesetzestext dagegen nicht, sodass die 
Invalidität im Sinne des Betriebsrenten-
gesetzes in der Versorgungszusage de-
finiert und die Voraussetzungen für den 
Leistungsbezug festgelegt werden soll-
ten. Bei der versicherungsförmigen Ab-
bildung oder Rückdeckung der betrieb-
lichen Versorgungszusage an den Mit-
arbeiter sollte daher die Definition der 
Berufs- oder – bei der Zusage von 
Leistungen für den Erwerbsunfähigkeits-
fall – der Erwerbsunfähigkeit auf die 
Versicherungsbedingungen des unter-
legten Versicherungsvertrages abgestellt 
werden. 

Erfordert die medizinische Risikoprü-
fung seitens des Versicherers bei der 
Einrichtung der Direktversicherung, zum 
Beispiel aufgrund bestehender Vorer-
krankungen, die Vereinbarung von Leis-
tungsausschlüssen, sind diese auch in 

Leistungspflichten absichern
Bestehende Vorerkrankungen des Arbeitnehmers, beispielsweise ein Band-
scheibenvorfall, müssen dem Versicherungsunternehmen auf Anfrage mitgeteilt 
werden. Wird ein nachfolgend mit dem Versicherer vereinbarter Leistungsaus-
schluss für Erkrankungen und Veränderungen der Wirbelsäule nicht in der 
Versorgungszusage berücksichtigt, so kann dies bei einem weiteren Bandschei-
benvorfall und einer daraus resultierenden Anerkennung der Berufsunfähigkeit 
des Arbeitnehmers durch die Deutsche Rentenversicherung zur Leistungspflicht 
des Arbeitgebers bei gleichzeitiger Ablehnung der Leistungszahlung durch den 
Versicherer führen. Der „schwarze Peter“ verbleibt in diesem Fall beim Arbeit-
geber, da sich der Versorgungsanspruch des Arbeitnehmers nicht gegen den 
Versicherer, sondern gegen seinen Arbeitgeber richtet.

Während bei der Einrichtung einer betrieblichen Versorgungszusage mit Inva-
liditätsleistungen im eigenen Unternehmen ein inhaltlicher Abgleich von Ver-
sorgungszusage und versicherungsförmiger Abbildung beziehungsweise Rück-
deckung erfolgen kann, werden Versorgungszusagen von anderen Unternehmen 
oftmals ungeprüft, aber gleichzeitig schuldbefreiend für den bisherigen Arbeit-
geber übernommen. Hierbei ist zu beachten, dass der neue Arbeitgeber nicht 
nur die Erfüllungsverpflichtung für die während der Betriebszugehörigkeit des 
Arbeitnehmers in seinem Unternehmen erworbenen Anwartschaften, sondern 
für die Gesamtzusage übernimmt.
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der Versorgungszusage an den Mitar-
beiter zu berücksichtigen. Versäumnisse 
bei der korrekten Definition der Berufs- 
oder Erwerbsunfähigkeit und der  
Voraussetzungen für den Bezug von 
Versorgungsleistungen können im Leis-
tungsfall zulasten des Arbeitgebers ge-
hen. 

Wurde zum Beispiel in der Versorgungs-
zusage die Berufsunfähigkeit nicht de-
finiert, so ist nach herrschender Mei-
nung für vor dem 2. Januar 1961 ge-
borene Arbeitnehmer die sozialrechtli-
che Definition der Berufsunfähigkeit im 
Sinne von § 240 Abs. 2 SGB VI bezie-
hungsweise für nach dem 1. Januar 
1961 geborene Mitarbeiter die sozial-
rechtliche Definition der Erwerbsmin-
derung im Sinne von § 43 Abs. 1 und 
2 SGB VI zu berücksichtigen.

Haftungsfalle  
Arbeitsunfähigkeit

Auch die korrekte Einrichtung einer Ver-
sorgungszusage mit einem Leistungs-
anspruch des Arbeitnehmers im Invali-
ditätsfall und die nachfolgende kongru-
ente Abbildung der bAV über den 
Durchführungsweg Direktversicherung 

als selbstständige oder Invest-Berufsun-
fähigkeitsversicherung, beziehungswei-
se als Invest- oder Kapitalversicherung 
mit einer Berufsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung, sind keine Garanten für den 
Ausschluss möglicher Störfälle. So kann 
eine längere, über die Dauer der Lohn-
fortzahlung zeitlich hinausreichende, 
Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers, 
zum Beispiel bei einer aus Entgeltum-
wandlung finanzierten Direktversiche-
rung, zu haftungsrechtlichen Konse-
quenzen für das Unternehmen führen. 
Nachdem eine fortlaufende Entgeltum-
wandlung nach Ablauf der tarif- oder 
arbeitsvertraglich vereinbarten Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall nicht mehr 
erfolgen kann, ist in der Alltagspraxis 
regelmäßig eine Beitragsfreistellung der 
Direktversicherung zu beobachten; eine 
Reduzierung der versicherten Leistun-
gen ist dabei die Folge. 

Wird lediglich der Versicherungsvertrag 
beitragsfrei gestellt, die Versorgungszu-
sage aber nicht an die neuen Rahmen-
bedingungen angepasst, kann eine 
Überleitung der Arbeits- in eine Berufs-
unfähigkeit, vor allem bei jungen, dau-
erhaft berufsunfähigen Arbeitnehmern, 
eine nicht unerhebliche Zahlungsver-

pflichtung für das Unternehmen aus-
lösen.

Auslagerung der 
Berufsunfähigkeitsabsicherung

Bei der Einrichtung neuer Versorgungs-
zusagen besteht für den Arbeitgeber 
– ausgenommen bei kollektivrechtlicher 
Verpflichtung per Betriebsvereinbarung 
oder Tarifvertrag – keine Notwendigkeit, 
die Absicherung von Invaliditätsrisiken 
in die Versorgungszusage aufzuneh-
men. Dem zumeist kostenmotivierten 
Wunsch des Arbeitnehmers, sein Be-
rufsunfähigkeitsrisiko im Rahmen seiner 
bAV, zum Beispiel als selbstständige 
oder Invest-Berufsunfähigkeitsversiche-
rung über den Durchführungsweg einer 
aus Entgeltumwandlung finanzierten 
Direktversicherung, abzubilden, kann 
argumentativ begegnet werden. 

Derartige Vertragskonstellationen basie-
ren zumeist auf einer Direktversiche-
rung nach § 3 Nr. 63 EStG. Dadurch 
können dem aus der steuer- und sozi-
alabgabenfreien Beitragszuführung ge-
nerierten wirtschaftlichen Vorteil die 
nachgelagerte Besteuerung der Berufs-
unfähigkeitsrentenleistungen im Sinne 
von § 22 Nr. 5 EStG und eine den Bei-
tragshöchstgrenzen im Sinne von § 3 
Nr. 63 Satz 1 und 3 EStG geschuldete, 
eingeschränkte Anpassung des Versi-
cherungsschutzes für den Fall der  
Berufsunfähigkeit gegenübergestellt 
werden. Das Angebot einer vom Unter-
nehmen eingerichteten Versicherungs-
plattform mit rabattierten Kollektiv- oder 
Gruppentarifen für die Absicherung von 
Berufsunfähigkeits- und/oder auch To-
desfallrisiken wird vor allem von Arbeit-
nehmern in Führungspositionen mit 
einem überdurchschnittlichen Einkom-
men regelmäßig genutzt. Während der 
Arbeitnehmer seinen Berufsunfähig-
keits-Versicherungsschutz zu rabattier-
ten Konditionen bei gleichzeitiger ver-
traglicher Gestaltungsfreiheit einkaufen 
kann, entfällt für das Unternehmen ein 
nicht unerhebliches Risiko der betrieb-
lichen Erfüllungshaftung in Verbindung 
mit betrieblicher Altersversorgung.

Investmentbasierte 
Direktversicherungen

Mit den ab 1970 in den Versicherungs-
markt eingeführten Fonds-Lebens-  
und  -Rentenversicherungstarifen haben 

Hinterbliebenenbezugsrechte kritisch prüfen
Auch bei der Vereinbarung der Bezugsrechte von Hinterbliebenen im Todesfall 
des versicherten Arbeitnehmers finden sich in der Alltagspraxis oftmals sehr 
phantasievolle und steuerrechtlich nicht flankierte Individualvereinbarungen. 
Während für Direktversicherungen nach § 40b a. F. EStG hinsichtlich der Ver-
einbarung von Bezugsrechten im Todesfall der versicherten Person Gestaltungs-
freiheit besteht, hat der Gesetzgeber die Bezugsrechte für Direktversicherungen 
nach § 3 Nr. 63 EStG gleichermaßen für Pensionszusagen, Pensionskassen-, 
Pensionsfonds- und Unterstützungskassenversorgungen im Steuerrecht ein-
schränkend reglementiert. Bei diesen Durchführungswegen können Bezugs-
rechte für den Todesfall der versicherten Person zugunsten von Ehepartnern, 
Lebenspartnern (im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 1 LPartG) und von versorgungs-
berechtigten Kindern (im Sinne von § 32 EStG) eingerichtet werden. Ein Be-
zugsrecht kann auch zugunsten eines Lebensgefährten geregelt werden; hier-
bei ist eine eheähnliche, häusliche Gemeinschaft regelmäßig zu unterstellen. 
Sofern Hinterbliebenenbezugsrechte für andere als die vorgenannten Personen, 
zum Beispiel für Eltern oder Geschwister, vereinbart werden, ist die Todesfall-
leistung im Interesse einer steuerrechtlichen Anerkennung der bAV auf ein 
angemessenes Sterbegeld zu begrenzen. 

Bei der Erteilung oder der Veränderung einer Versorgungszusage kommt dem 
Arbeitgeber die Verpflichtung zur Prüfung der korrekten Erfüllung der vorge-
nannten Voraussetzungen beziehungsweise des versorgungsberechtigen  
Personenkreises zu (BMF-Schreiben vom 31. März 2010 Rz. 250-251). Bei 
der Übernahme der Versorgungszusage eines neuen Mitarbeiters von dessen 
früherem Arbeitgeber sollten daher auch die eingetragenen Hinterbliebenen-
bezugsrechte angesprochen und gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Mit-
arbeiter neu geordnet werden.
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auch zunehmend investmentbasierte 
Versicherungslösungen Eingang in die 
bAV gefunden. Vor allem in Niedrigzins-
phasen richtet sich der Blick sowohl in 
der privaten wie auch in der betriebli-
chen Altersversorgung in Richtung 
fonds- oder indexgebundener Versiche-
rungstarife. Auch eine Vielzahl der „al-
ten“ Direktversicherungen nach § 40b 
a. F. EStG wurde bereits auf der Grund-
lage fondsgebundener Kapital- oder 
Rentenversicherungen abgebildet. Bei 
der Übernahme fonds- oder indexge-
bundener Direktversicherungen sollte 
der Arbeitgeber den Versicherungsver-
trag immer auf die Vereinbarung von 
Mindestgarantien zum Vertragsende in 
Höhe der eingezahlten Beiträge (gege-
benenfalls gemindert um die Beitrags-
anteile für den biometrischen Risikoaus-
gleich) prüfen. Nachdem der Gesetz-
geber diese Mindestgarantie im 
Rahmen einer Beitragszusage mit Min-
destleistung fordert (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 
BetrAVG), können Direktversicherungen 
nach fondsgebundenen Alttarifen ohne 
Beitragsgarantie bei Vertragsabläufen in 
Baissezeiten zu einer Auffüllungsver-
pflichtung des Arbeitgebers führen.

Direktversicherung 
als Leistungszusage

In alten Versorgungsordnungen vieler 
Unternehmen finden sich betriebliche 
Leistungszusagen an die Arbeitnehmer, 
die über den Durchführungsweg der 
Direktversicherung abgebildet wurden. 
Während betriebliche Versorgungsver-
einbarungen über den Durchführungs-
weg Direktversicherung heute regelmä-
ßig als beitragsorientierte Leistungszu-
sage oder als Beitragszusage mit 
Mindestleistung, das heißt basierend 
auf einer vom Arbeitgeber oder vom 
Arbeitnehmer im Rahmen einer Entgelt-
umwandlung festgelegten Beitragszah-
lung, abgebildet werden, dominierte in 
alten Versorgungswerken das Leistungs-
primat. 

In vielen Unternehmen wurden den 
Arbeitnehmern zu festen Stichtagen, 
zum Beispiel anlässlich eines „runden“ 
Jubiläums der Betriebszugehörigkeit, 
definierte Altersrentenleistungen zuge-
sagt beziehungsweise bestehende 
Versorgungszusagen nach weiteren 
Jahren der Betriebszugehörigkeit er-
höht. Übernimmt ein Unternehmen 
bei der Neueinstellung eines Mitarbei-

ters eine Leistungszusage des früheren 
Arbeitgebers oder erteilt er eine solche 
auf Wunsch des Arbeitnehmers ist zu 
beachten, dass dem Arbeitgeber an-
lässlich einer vorzeitigen Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ein fristenge-
bundenes Wahlrecht zukommt. Schei-
det ein Arbeitnehmer mit einem un-
verfallbaren Versorgungsanspruch aus 
einer Leistungszusage aus dem Unter-
nehmen aus, so ist die unverfallbare 
Versorgungsanwartschaft des Mitarbei-
ters nach m-/n-tel Regelung zu ermit-
teln, das heißt die dem Arbeitnehmer 
zugesagte Versorgungsleistung wird 
mit dem Quotienten aus der tatsäch-
lichen und der maximal bis zum Ren-
teneintrittsalter möglichen Betriebszu-
gehörigkeit multipliziert.  

Die Ermittlung der unverfallbaren Ver-
sorgungsanwartschaften führt vor al-
lem bei Mitarbeitern mit einer langen 
Betriebszugehörigkeit und einer im  
fortgeschrittenen Lebensalter erteilten 
Leistungszusage oftmals zu einer un-
zureichenden Ausfinanzierung der  
Ver sorgungsanwartschaft durch den 
unterlegten Versicherungsvertrag und 
nachfolgend zu einer Auffüllungsver-
pflichtung durch den Arbeitgeber. Auf 
einseitiges Verlangen des Arbeitgebers 
kann der Versorgungsanspruch des 
ausgeschiedenen Mitarbeiters jedoch 
auf die angesammelten Versicherungs-
leistungen begrenzt werden. Dieses 
Wahlrecht kann vom Arbeitgeber aller-
dings nur innerhalb von drei Monaten, 
gerechnet ab der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses, ausgeübt werden (§ 
2 Abs. 1 und 2 BetrAVG). Ein Fristen-
versäumnis ist nicht heilbar und führt 
verpflichtend zu einer Berechnung der 

erdienten Anwartschaft des Arbeitneh-
mers nach m-/n-tel Regelung.

bAV zur Mitarbeitergewinnung 
und -bindung

Vor dem Hintergrund leerer Rentenkas-
sen, einer steigenden Lebenserwartung 
und einer demografischen Parallelver-
schiebung in der Altersstruktur kommt 
einer qualifizierten Altersversorgung 
eine immer größere Bedeutung zu. Bei 
der modulförmigen Absicherung von 
Altersrentenleistungen hat der Anteil an 
betrieblichen Versorgungszusagen in 
den letzten Jahren signifikant zugenom-
men, und vor allem für Arbeitnehmer 
in Führungs- und Spitzenpositionen, mit 
einer Gehaltsstruktur weit über der Bei-
tragsbemessungsgrenze der gesetzli-
chen Rentenversicherung, stellt die bAV 
ein wichtiges Instrument zur Sicherung 
gehaltsnaher Altersbezüge dar. 

Die zunehmende Werbung von Unter-
nehmen mit betrieblichen Versorgungs-
zusagen zeichnet sowohl die Bedarfs-
situation für eine gesicherte Altersver-
sorgung als auch den Mangel an 
qualifizierten Mitarbeitern in ausgewähl-
ten Berufsgruppen nach. 

Die bAV ist heute für viele Unterneh-
men gleichermaßen ein wichtiges Ins-
trument zur Gewinnung und Bindung 
von qualifizierten Mitarbeitern. Die 
rechtzeitige Einrichtung einer qualifi-
zierten Versorgungsordnung im Unter-
nehmen schafft gesicherte Strukturen 
in der Umsetzung der bAV für neue 
wie für Bestandsmitarbeiter und ver-
meidet unnötige Risiken für das Unter-
nehmen. V&S

Übertragungswert portieren
Nachdem die Übernahme bestehender Versorgungszusagen vom bisherigen 
Arbeitgeber des neuen Mitarbeiters für das Unternehmen nicht unerhebliche 
Risiken beinhalten kann, sollte bei den Durchführungswegen Direktversicherung, 
Pensionskasse und Pensionsfonds die Möglichkeit der Portierung des Übertra-
gungswertes der bestehenden bAV geprüft und gegebenenfalls präferiert  
werden. 

Die Überführung des Übertragungswertes einer Direktversicherung, einer Pen-
sionskassen- oder Pensionsfondsversorgung ist möglich, wenn die bAV beim 
neuen Arbeitgeber über einen dieser drei Durchführungswege fortgeführt wird. 
Die Portierung des Übertragungswertes von einem auf ein anderes Unterneh-
men wird steuerrechtlich flankiert (§ 3 Nr. 55 EStG) und führt nach der erfolg-
ten Übertragung zur Aufhebung der Versorgungszusage beim ehemaligen  
Arbeitgeber des Mitarbeiters, ohne den neuen Arbeitgeber durch schuldrecht-
lichen Beitritt zu belasten.


